
 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Aufhebung von Regelungen zu Mindestflughöhen in den Naturschutzgebieten 
„Huvenhoopsmoor“, „Ekelmoor“ und „Schneckenstiege“ 
 
Sachverhalt: 
 
Aufgrund von Empfehlungen des Landes Niedersachsen wurden in den Naturschutzgebieten 
„Huvenhoopsmoor“, „Ekelmoor“ und „Schneckenstiege“ Mindestflughöhen festgelegt.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 26.01.2023 (BVerwG 7 CN 1.22) festgestellt, 
dass eine Naturschutzbehörde nicht befugt ist, Flugbeschränkungen für Luftfahrzeuge im Wege 
einer Naturschutzgebietsverordnung anzuordnen. Der Bund hat mit dem Regelungskonzept des 
Luftverkehrsgesetzes abschließend von seiner ausschließlichen Gesetzgebung nach Artikel 73, 
Absatz 1 Nummer 6 Grundgesetz (GG) Gebrauch gemacht. Die verfassungsrechtliche 
Sperrwirkung gilt auch im Anwendungsbereich der FFH-Richtlinie und der Vogelschutz-
Richtlinie.  
 
Um dem Urteil Rechnung zu tragen, ist eine formelle Änderung der betroffenen Schutzgebiete 
erforderlich. Weitergehende Änderungen der Verordnungen, insbesondere hinsichtlich anderer 
Ge- und Verbote oder der Abgrenzung, sind nicht enthalten. Die entsprechende Verordnung 
samt Karten und Begründung ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Das Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der anerkannten 
Naturschutzverbände wurde am 02.07.2024 eingeleitet. Zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde 
der Verordnungsentwurf nebst Karten und Begründung in der Zeit vom 09.07.2024 bis zum 
08.08.2024 in den Samtgemeinden Tostedt (Landkreis Harburg), Sittensen, Fintel, Tarmstedt, 
Selsingen sowie bei der Gemeinde Gnarrenburg öffentlich ausgelegt. Zudem fand ein 
Informationstermin für Betroffene am 17. Januar 2024 bei der Samtgemeinde Tostedt statt. 
 
Es sind keine Stellungnahmen oder Einwendungen eingegangen.  
 

 

Besch l ussvor lage  
Naturschutzamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0748 

Status:         öffentlich 

Datum:     09.08.2024 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

20.08.2024 Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung 

04.09.2024 Kreisausschuss 

19.09.2024 Kreistag 
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Beschlussvorschlag: 
 

Die Verordnung des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Aufhebung von 
Regelungen zu Mindestflughöhen in den Naturschutzgebieten „Huvenhoopsmoor“, 
„Ekelmoor“ und „Schneckenstiege“ wird beschlossen. 

 
 
 
 
Prietz 
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